
Anerkannte Sachverständige des GVSS prüfen mit Analysen akkreditierter 
Labore nach den aktuellen VDI-Normen im Material, im Staub und in der 
Luft.





Seit dem 1. August 2017 galten für die Entsorgung von HBCD-haltigen 
Dämmstoffabfällen mit einer Konzentration von mind. 1.000 mg/kg HBCD 
die Regelungen der POP-Abfallüberwachungsverordnung. Der 
Konzentrationsgrenzwert für HBCD ist seit dem 10. Juni 2023 mit Änderung 
des Anhangs IV der EU-POP-VO auf 500 mg/kg abgesenkt worden. Eine 
weitere Anpassung auf 200 mg/kg ist ab spätestens Ende 2027 zu 
erwarten. Für diese Abfälle gelten ein Vermischungsverbot sowie das 
abfallrechtliche Nachweiswesen. Demnach sind Baumischabfälle, welche 
auch in kleinen Mengen HBCD-haltiges Polystyrol enthalten, nicht 
nachweispflichtig. Größere Anteile an Polystyrol im Mischabfall oder auch 
Monochargen mit entsprechenden Konzentrationen an HBCD werden zwar 
weiterhin als nicht gefährlich eingestuft, unterliegen aber sehr wohl dem 
Nachweisverfahren. Der POP-Gehalt in ihnen muss unumkehrbar zerstört 
oder umgewandelt werden. Bei einer Grenzwertüberschreitung zum 
gefährlichen Abfall ist der Abfall (30.000 mg/kg HBCD) mit entsprechenden 
Maßgaben zu entsorgen. 




















